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2. Für die Durchführung der unter Ziffer 1 fest
gelegten Maßnahmen sind die Fachministerien 
der Deutschen Demokratischen Republik verant
wortlich. Diese stellen Rahmenlehrpläne auf und 
organisieren Maßnahmen zur Durchführung von 
Kursen für die Qualifizierung der Arbeitskräfte 
in den Betrieben.
Das Ministerium des Innern der Deutschen Demo
kratischen Republik gibt die Rahmenlehrpläne 
für den gesellschaftswissenschaftlichen Unter
richt in den Fortbildungskursen heraus.
Die Rahmenlehrpläne sind mit dem Ministerium 
für Arbeit, dem Ministerium des Innern und dem 
Staatssekretariat für Berufsausbildung der Deut
schen Demokratischen Republik abzusprechen. 
Die Erfahrungen der Aktivisten sind von den zu
ständigen Fachministerien der Deutschen Demo
kratischen Republik bei den Vereinigungen volks
eigener Betriebe und den entsprechenden Insti
tutionen zu sammeln und bei der Ausarbeitung 
der Rahmenlehrpläne auszuwerten.

3. Die theoretische Ausbildung ist grundsätzlich 
außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen. Die 
Arbeitszeit ist so festzulegen, daß den Beschäf
tigten die Teilnahme an Ausbildungskursen er
möglicht wird.
Die praktische Ausbildung ist betrieblich so zu 
regeln, daß die Produktion hierdurch nicht beein
trächtigt wird.

4. Zur Durchführung der Kurse sind als Lehrkräfte 
Aktivisten, Techniker, Ingenieure, leitende An
gestellte sowie Lehrkräfte der Volkshochschulen, 
Berufs- und Fachschulen heranzuziehen.

5. Jeder Kursus endet mit einer Abschlußprüfung. 
Die Prüfungsbestimmungen sind von den Fach
ministerien in Abstimmung mit dem Staatssekre
tariat für Berufsausbildung der Deutschen Demo
kratischen Republik zu erlassen. Die Abschluß
prüfung zu Ziffer 1 Buchst, b entspricht der Fach
arbeiterprüfung.

6. Soweit die Einplanung der Mittel für die Fort
bildungskurse nicht im VEB-Plan erfolgt ist, sind 
diese aus dem Direktorfonds zu entnehmen.

7. Unter der Leitung des Ministeriums für Arbeit 
der Deutschen Demokratischen Republik ist eine 
Kommission aus Vertretern der Fachministerien 
der Deutschen Demokratischen Republik zu bil
den, um die Fortbildung gemäß dieser Anweisung 
zu koordinieren.

8. Die Kontrolle über die Realisierung dieser An
weisung wird vom Ministerium für Arbeit der 
Deutschen Demokratischen Republik ausgeübt.

Berlin, den 10. Mai 1951

Ministerium für Arbeit
C h w a 1 e k

Minister

Berichtigung
In der Verordnung vom 10. Mai 1951 über den An

bau landwirtschaftlicher Kulturen zur Ernte 1952 
(GBl. S. 421) entfällt beim § 6 die Absatzziffer „(1)“.

Hinweis auf Veröffentlichungen, 
die im Ministerialblatt der Deutschen Demokratischen Republik erschienen sind
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